
Allgemeine Teilnahmebedingungen  

 
1. Veranstalter 
 
Veranstalter ist die „Gemeinnützige 
PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH“ 
 
2. Teilnahmeberechtigung 
 
Teilnahmeberechtigungen ergeben sich 
aus den entsprechenden 
Projektausschreibungen. 
 
3. Altersbeschränkungen 
 
Altersbeschränkungen, sofern sie für 
einzelne Veranstaltungen bestehen, 
ergeben sich aus den 
Programmausschreibungen. 
 
4. Vertragsabschluß 

 
Anmeldungen können per Fax,   
schriftlich oder per e-Mail an die 
„PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH“ 
 gerichtet werden. 
Die anmeldende Instanz steht für die 
Vertragsverpflichtungen aller Teilnehmer 
wie für die eigene Verpflichtung ein. 
Die Anmeldung für Einzelpersonen muss 
Name, Geburtsdatum und Anschrift 
benennen. 
Mit der Anmeldung bietet die 
Anmeldende den Abschluss eines 
Vertrages verbindlich an. Der Vertrag gilt 
seitens des Veranstalters als 
angenommen, d. h., als abgeschlossen, 
wenn dieser eine  Buchungsbestätigung 
übermittelt, die zugleich die 
Zahlungsbedingungen enthält. 
 
5. Vertragskündigung 
 
Die Anmeldende kann vor 
Vertragsbeginn zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber der 
„PARITÄTISCHEN INTEGRAL GmbH“ 
schriftlich zu erklären. 
Tritt die Anmeldende vom Vertrag zurück 
oder wird die Veranstaltung nicht 
wahrgenommen, so ist der Veranstalter 
berechtigt, von der Anmeldenden eine 
Entschädigung gemäß den 
nachstehenden Bedingungen zu 
verlangen: 
 
- Ab 60 Tage vor Reisebeginn werden 
10% Stornogebühr erhoben. 
- vom 30.- 16. Tag 25 % des 
Reisepreises 
- vom 15.- 08. Tag 40 % des 
Reisepreises 
- vom 07.- Anreisetag 70 % des 
Reisepreises 
  
Bei Nichtantritt der Reise, ohne 
Kündigung, bleibt der Reisende zur 
vollen Zahlung verpflichtet.  

6. Rücktritt durch Veranstalter, 
Vertragsaufhebung 

 
6.1. Begründete Absagen durch die 
„PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH“ 
müssen mindestens vier Wochen vor 
dem Anreisetag erfolgen. 
 
6.2.  
Die „PARITÄTISCHE INTEGRAL GmbH“ 
kann vom Vertrag zurücktreten, wenn 
eine ausgeschriebene festgelegte 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
wird. Der bereits gezahlte 
Teilnehmerpreis wird dann in vollem 
Umfang erstattet. Weitergehende 
Ansprüche bestehen nicht. 
 
6.3. Die „PARITÄTISCHE INTEGRAL 
GmbH“ kann ferner vom Vertrag 
zurücktreten, wenn die Anmeldende sich 
in solchem Maß vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des 
Vertrages gerechtfertigt ist. Er kann nach 
Vertragsbeginn den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen.  
 
7. Reiserücktrittsversicherung 
 
Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass in dem Gesamtpreis 
keine Reiserücktrittsversicherung 
enthalten ist. Es wird empfohlen, eine 
derartige Versicherung abzuschließen 
sowie das Risiko der 
Rückführungskosten bei Unfall   
oder Krankheit durch entsprechende  
Versicherungen abzudecken. 
 
8. Gewährleistung, Haftung und 

Mitwirkungspflicht 
 
8.1. Im Fall des Auftretens von Mängeln 
ist die Angemeldete verpflichtet, diese 
unverzüglich gegenüber der 
„PARITÄTISCHEN INTEGRAL GmbH“ 
zu melden, um diesem die Gelegenheit 
zur Abhilfe zu geben. 
 
8.2. Der Nutzer ist verpflichtet, das 
Inventar sowie die Unterkünfte schonend 
zu behandeln. Schuldhaft verursachte 
Schäden müssen eigenverantwortlich 
und unverzüglich instand gesetzt 
werden. Schäden, die während der 
Belegung nicht behoben werden können, 
werden dem Nutzer in Rechnung 
gestellt. 

8.2. Den Belehrungen ist Folge zu 
leisten. 
 
9. Bezahlung 
 
siehe Ausschreibung. 
 
10. Leistungs- und Preisänderung 
 
Änderungen oder Abweichungen 
einzelner Leistungen von dem 
vereinbarten Inhalt des Vertrages, die 
nach Vertragsabschluß notwendig 
werden, sind gestattet, soweit die 
Änderungen oder Abweichungen nicht 
erheblich sind und die Veranstaltung 
nicht gefährden.  
 
 
11. Abtretungen 
 
Abtretungen von Ansprüchen gegen den 
Veranstalter, deren Rechtsgrund in 
Leistungsstörungen liegt, sind 
ausgeschlossen. 
 
12. Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand ist der Sitz der 
„PARITÄTISCHEN INTEGRAL GmbH“. 
 
 
13. Geltungsbereich 
 
Die vorstehenden allgemeinen 
Vertragsbedingungen gelten für die 
Angebote des Veranstalters. 
 
14. Schlussbestimmung 
 
Die Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen des Vertrages bzw. der 
vorstehenden allgemeinen 
Teilnahmebedingungen berührt nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. 
 
 

 


